
189 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

1976 05 04 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Eisenbahngesetz 1957 geändert 

wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Eisenbahngesetz 1957, BGBl. Nr. 60, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 113/1963, 
des Art. I Z. 1 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 20/ 
1970, des Art. III des Verkehrsrecht-Anpassungs
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 274, und der Kund
machung BGBl. Nr. 422/1975, wird wie folgt 
geändert: 

Der Abs. 1 des § 12 hat zu lauten: 

minister für Verkehr zuständig. Wenn es im 
Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Ein
fachheit und Kostenersparnis gelegen ist, kann 
der Bundesminister für Verkehr im Einzelfall 
den örtlich zuständigen Landeshauptmann zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben und Befugnisse, 
insbesondere zur Durchführung des Bau
genehmigungsverfahrens, des Betriebsbewilli
gungsverfahrens, der Verfahren gemäß §§ 38 
und. 39 sowie zur überwachung der Einhaltung 
der Rechtsvorschriften und der Unternehmens
pflichten, ermächtigen. In diesem Falle ist der 
Landeshauptmann als erste und letzte Instanz 
zuständig." 

Artikel 11 

,,(1) Für Eisenbahnen, mit Ausnahme der in Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
den Abs. 2 und 3 genannten, ist der Bundes- der Bundesminister für Verkehr betraut. 

Erläuterungen 

1. Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt
nis vom 27. Juni 1975, G 10/75-14, den zweiten 
Satz im § 12 Abs. 1 des Eisenbahngesetzes 1957, 
BGBl. Nr. 60, als verfassungswidrig aufgehoben 
und für das Außerkrafttreten eine Frist bis zum 
31. Mai 1976 bestimmt. (Die Kundmachung dieser 
Aufhebung durch den Bundeskanzler ist unter 
BGB!. Nr. 422/1975 erfolgt.) 

Die wesentlichen Ausführungen in den Ent
scheidungsgründen lauten: 

"Da sich der zweite Satz des § 12 Abs. 1 
leg. cit. unterschiedslos auf alle von ihm um
faßten eisenbahnbehördlichen Verfahren bezieht, 
ermächtigt er den Bundesminister für Verkehr 
insbesondere zu einer Delegierung seiner Zu
ständigkeit für eine bestimmte Gruppe (für 
bestimmte Gruppen) von Verfahren. Daß eine 
in Handhabung einer derartigen Delegierungs
befugnis erlassene Rechtsvorschrift als Rechts
verordnung zu beurteilen ist, hat der Verfas-

sungsgerichtshof insbesondere in seinem Erk. 
Slg. Nr. 6220/1970 ausgesprochen. Es trifft daher 
die Annahme der Unterbrechungsbeschlüsse zu, 
daß der zweite Satz des § 12 Abs. 1 Eisenbahn
gesetz 1957 (insbesondere) eine Ermächtigung 
Zur Erlassung von Rechtsverordnungen bein
haltet. 

In bezug auf die Beurteilung einer solchen 
Verordnungsermächtigung unter dem Blickpunkt 
des Art. 18 Abs. 2 B-VG hält der Verfassungs
gerichtshof an seiner mit dem Erk. Slg. Nr. 3754/ 
1960 eingeleiteten und seither ständigen Recht
sprechung Esiehe die Erk. Slg. 4107/1961, 4292/ 
1962, 5184/1965, 5373/1966, 5695/1968, 5697/ 
1968, 5698/1968) fest, daß die Voraussetzungen, 
unter denen ein Wechsel in der behördlichen 
Zuständigkeit angeordnet werden darf, im Ge
setz festgelegt werden müssen. Entgegen diesem 
verfassungsmäßigel). Erfordernis überläßt es der 
zweite Satz des § 12 Abs. 1 EisenbahnG 1957 

189 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



2 189 der Beilagen 

verfahren von. einzelnen Stellen geäußerten 
weitergehenden Änderungswünsche bleiben einer 
gesonderten Behandlung vorbehalten. 

dem Verordnungsgeber völlig, ohne jegliche ge
setzliche Bindung zu bestimmen, daß ein Wechsel 
in der Zuständigkeit der Behörde eintritt; der 
Verordnungsgeber darf also den Wechsel der Zu
ständigkeit anordnen, ohne daß die Voraus- 3. Die vorgeschlagene Neufassung orientiert 
setzungen, unter denen diese Anordnung ge- sich an den Erfordernissen der Verwaltungs
troffen werden darf, im Gesetz festgelegt sind. praxis, wenn sie den Text auf die Delegierung 
Der Verordnungsgeber kann ebenso ungebunden "im Einzelfall", d. h. in Ansehung eines einzigen, 
bestimmen, inwieweit der Wechsel sachlich ein- bestimmten eisenbahnbehördlichen Geschäfts
tritt, inwieweit also der sachliche Wirkungs- falles abstellt, und nicht auch auf übertragun
bereich des Landeshauptmannes durch die über- gen der Zuständigkeit "allgemein", d. h. für eine 
tragung von Befugnissen, die primär dem Bun- (bestimmte) Gruppe von Geschäftsfällen. Die 
desminister für Verkehr zustehen, verändert Neufassung wird den auf Grund des Erkennt
wird; die Auswahl der Art und der Fälle über- niss es an sie zu stellenden Ansprüchen auf fol
läßt nämlich das Gesetz zur Gänze dem Ver- gende Weise gerecht: Erstens sieht der neue 
ordnungsgeber." Text die ausdrückliche Anordnung vor, daß von 

\YJ egen des so dargeleo-ten Widerspruches zu I der Ermächtigung zum Zuständigkeitswechsel 
Art. 18 Abs. 2 B-VG er~eist sich für den Ge- ?-ur Gebrauch gemacht werden darf, wenn das 
richtshof der zweite Satz des § 12 Abs. l' Eisen- ~m Intere~se 1er Ve.~waltun.gsökonomie .gelegen 
bahngesetz als verfassungswidrig. 1st. Der fur dIe Behorde bel den unbesummten 

E " d 'h' ch f"h d ß d Gesetzesbegriffen "Zweckmäßigkeit, Raschheit, 
rganzen seIler no ange u rt, a er E' f chh ' d K ' " bl 'b d 

G 'h h f b d B d" k d 'S In a elt un ostenersparms ver el en e 
enc ts 0 ne en en e en en, er ZWeIte, atz Sp' I 'd 'ch ch d " d' 

des § 12 Abs. 1 Eis'enbahngesetz enthalte eine for- ReIche rtsapurmech WI ersPdn t Vnaf er ~chtatnhlgfen 
ma gesetz 1 e Veror nungserma ugung, In en n'cht d ' A t 18 B VG " k t R ch 1 l'ch d "ch ' . d I ung es er assungsgen S 0 es 

, " .. 1 em 1m r. - veran er en e ts-
belden das Gesetzesprufun?,sverfahren eInlelten-" staatsprinzip (vgl. VfGH Slg, 5695/1968), Und 
den Unterbrechungsbeschlussen - es waren 't cl d' , B ch k d , . . . zweI ens wer en Ie In etra t ommen en 
gleIchzeItIg zweI auf Art, 144 B-VG gestützte Del g'eru sfäll d h d' d t t" A f 
Beschwerden anhängig _ auch noch weitere ver- "hle I n~ b e udrc le em0chnsf~ah Ive u-
f ch I, h B d k .. ß h f d' za ung ("InS eson ere zur Dur u rung des 
assungsre t IC e e en en geau ert at, au Ie B h' f h d B 'b b '11' , E k ., h d G'ch h f b' augene mlgungsver a rens, es etne s eWI 1-

Idm r
f 

enntrus
l1 

eInzuWge'den er
ch 

en tAs 0 el gungsverfahrens, der Verfahren gemäß §§ 38 
em estgeste ten 1 erspru zu rt. 18 d ' üb' ch d E' h 1 

Ab 2 B VG f" b h l'ch h' 1 D h b un 39 SOWIe zur erwa ung er In a tung 
"s. ~ ur ent e r I le t. :mac e- der Rechtsvorschriften und der Unternehmens-

stu~den In, Anse~ung der bezogene~ Gesetzes- pflichten") auch ihrer Art nach beschrieben. Aus 
stete auch Insoweit verfassungsrechthche Beden- de W d A f b d B f . " 'bt k ,. h D l' .". lf 11 r en ung" u ga en un e ugmsse ergl 

en", alS, sie auc zu~ e eglerung 1m EInze a sic.~, daß _ im Unterschied zu der in den Rah-
ermachuge, ~hne mit de~ aus Art. 18, Abs. 1 men der wechselseitigen Hilfeleistungspflicht der 
B-VG abzll;lenenden Grunasatz der zurelchend.en Behörden fallenden Vorgangsweise nach § 55 
V,orausbestlmmung des, Ver~altungshandelns 1m Abs. 1 A VG 1950 - die Zuständigkeitsüber-
EInklang zu stehen, Em weiteres Bedenken er- h d' B h 'd 1 ' , cl I' 

"b" 'ch' H' bl' k f d' V ch'f d tragung auc Ie esc el er assung mIteInS 1 le-
ga e SI 1m In 1C au le .ors n ,: . es ßen kann. 
Art. 83 Abs. 2 B-VG, nach der dIe Zustandlg- " 
keit aller Vollzugsorgane durch Gesetz zu be- An der grundsätzlichen Zuständigkeit des 
stimmen sei. Landeshauptmannes zur Durchführung der Bau-

verhandlung (§ 34 'Abs. 1 Eisenbahngesetz) 
'ändert sich dadurch nichts. 2,. Die aufgehobene Bestimmung ermöglicht es 

dem Bundesminister für Verkehr, eisenbahn
behördliche Geschäftsfälle an den örtlich 'zu
ständigen Landeshauptmann zu delegieren. Diese 
Delegierungsmöglichkeit, die für die Eisenbahn
hüheitsver:waltung seit jeh.er typisch ist, ist eine 

, wesentliche Voraussetzung für die geordnete Ab
wicklung der dem Verkehrsministerium zuge
wie,senen Angelegenheiten der Eisenbahnverwal
tung. Mit der vorgeschlagenen Neuregelung soll 
rechtzeitig für einen möglichst nahtlosen über
gang gesorgt werden. 

Die No'Velle ist auf die Sanierung dieser einen 
Gesetzesstelle beschränkt. Die im Begutachtungs-

Der letzte Satz hat lediglich feststellenden 
Charakter. Siehe hier u. a. das Erkenntnis des 
VerfGH Slg. Nr, 5148/1965. 

4. Die verfassungsrechtliche Zuständigkeit des 
Bundes gründet sich auf Art. 10 Abs. 1 Z. 9 
B-VG. 

Die Delegierungsmäglichkeit, die der personel
len Entlastung des Bundes dient, war bereits bis
her im Gesetz vorgesehen. Mit der nunmehrigen 
legistischen Neufassung sind keine finanziellen 
und personellen Mehraufwendungen verbunden. 
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T extgegenübersteUung 

Wortlaut des § 12 Abs. 1 Eisenbahngesetz (dessen 
zweiter Satz mit Ablauf des 31. Mai 1976 außer 

Kraft tritt): 

§ 12. (1) Für Eisenbahnen, mit Ausnahme der 
in den Abs. 2 und 3 genannten, ist das Bundes
ministerium für Verkehr und Elektrizitäts
wirtschaft zuständig. Es kann zur Vornahme 
von Amtshandlungen, insbesondere auch Zur 
Erlassung von Bescheiden, den örtlich zust:indigen 
Landeshauptmann ermächtigen; dieser tritt für 
den betreffenden Fall vollständig an die Stelle 
des Bundesministeriums für Verkehr und Elek~ 
trizi tä tswirtschaft. 

Vorgesehene Neufassung: 

§ 12. (1) Für Eisenbahnen, mit Ausnahme der 
in den Abs. 2 und 3 genannten, ist der Bundes
minister für Verkehr zuständig. Wenn es im 
Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Ein
fachheit und Kostenersparnis gelegen ist, kann 
der Bundesminister für Verkehr im Einzelfall 
den örtlich zuständigen Landeshauptmann zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben und Befugnisse, 
insbesondere zur Durchführung des Baugeneh
migungsverfahrens, des Betriebsbewilligungsver
fahrens, der Verfahren gemäß §§ 38 und 39 
sowie Zur überwachung der Einhaltung der 
Rechtsvorschriften und der Unternehmenspflich
ten, ermächtigen. In diesem Falle ist der Landes
hauptmann als erste und letzte Instanz zu
ständig. 
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